
Einheitliche Sicherheitsbescheinigung

Mit  dieser  Bescheinigung  wird  die  Genehmigung  des  Sicherheitsmanagementsystems  (SMS)  des
Eisenbahnverkehrsunternehmens  bestätigt,  einschließlich  der  Vorschriften,  die  das  Eisenbahnunternehmen
eingeführt  hat,  um besondere Anforderungen an den sicheren Betrieb des/der jeweiligen Netze(s)  im Einklang mit
der  Richtlinie  (EU) 2016/798 und anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften zu erfüllen.

1. Informationen zur Bescheinigung

Eindeutige Europäische

Identifikationsnummer (EIN) der einheitlichen

Sicherheitsbescheinigung

EU10202402021.1

Bescheinigungstyp Neue einheitliche Sicherheitsbescheinigung1.2

EIN der vorausgehenden Bescheinigung (nur

im Falle einer Erneuerung oder

Aktualisierung)

1.3

Beginn und Ende der Gültigkeitsdauer Vom 20/09/2024 Bis 19/09/20291.4

2. Angaben zum Eisenbahnunternehmen

2.1 eingetragener Name (einschl. Rechtsform) Rail & Sea Traction GmbH

2.2 Nationale Registernummer Handelsgericht Salzburg, FN 607510 y

2.3 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ATU 79648035

3. Angaben zur Sicherheitsbescheinigungsstelle

3.1 Stelle Eisenbahnagentur der Europäischen Union
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France

3.2 Mitgliedstaat (falls zutreffend) nicht zutreffend

4. Inhalt der einheitlichen Sicherheitsbescheinigung

4.1 Art des Betriebs Österreich Güterverkehr, einschließlich der Beförderung
gefährlicher Güter

Deutschland Güterverkehr, einschließlich der Beförderung
gefährlicher Güter
Beförderung von Gefahrgut aller Klassen (mit
Ausnahme der Klasse 7)

Polen Güterverkehr, einschließlich der Beförderung
gefährlicher Güter



Slowenien Güterverkehr, einschließlich der Beförderung
gefährlicher Güter

4.2 Geografisches Tätigkeitsgebiet Hauptbahnen und/oder von vernetzten Nebenbahnen
der ÖBB–Infrastruktur Aktiengesellschaft in Österreich
, Cargo Center Graz Betriebsgesellschaft m.b.H. und
Co KG , Montafonerbahn AG  MBS, Raab-
Oedenburger-Ebenfurther Eisenbahn
Aktiengesellschaft , Land Steiermark/Steiermärkische
Landesbahnen

Österreich

Teilnahme am regelspurigen, öffentlichen
Eisenbahnbetrieb innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland

Deutschland

Węgliniec,
Szczecin Gumieńce

Polen

JeseniceSlowenien

4.3 Einschränkungen und

Betriebsbedingungen

Österreich

Deutschland

Polen

Slowenien

4.4 Anwendbare nationale Rechtsvorschriften §194 Bundesgesetz über Eisenbahnen,
Schienenfahrzeuge auf Eisenbahnen und den Verkehr
auf Eisenbahnen (Eisenbahngesetz 1957 – EisbG),
BGBl. Nr. 60/1957 idF. BGBl. I. Nr. 115/2024

Österreich

§ 7a Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)Deutschland

Polen

Regulativni okvir, ki se uporablja na področju
železniškega prometa v Republiki Sloveniji

Slowenien

4.5 Weitere Angaben Österreich

Deutschland

Polen

Slowenien

5. Ausstellungsdatum und Unterschrift des
ermächtigten Unterzeichners/Stempel der Behörde

Datum:

20/09/2024

Unterschrift

Stempel der Behörde

Josef Doppelbauer


